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§ 113 VgTb
 VgTb - Vornahme der gerichtlichen Totenbeschau

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

Um aber diese bei der Obduction eines Neugebornen gestellte Aufgabe richtig lösen zu können, sind einige besondere

Geräthschaften erforderlich, für deren Herbeischa ung nach Vorschrift des §. 27 vorgesorgt werden muß. Es gehören

hieher, nebst den im vorzüglichen Zustande be ndlich anatomischen Instrumenten, den nöthigen Unterlagen für die

Leiche, und den zur Reinigung erforderlichen Gegenständen, eine große Schalwage mit den Gewichten bis 10 Pfund,

ein hinlänglich tiefes, mit reinem, nicht zu kaltem Wasser gefülltes Gefäß, ein Zollstab, ein Tasterzirkel, ein Loupe, eine

verläßliche Fallpincete, und mehrere mit Fäden versehene Unterbindungsnadeln.
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